
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2007/11/13 2007/18/0637
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.11.2007

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

22/02 Zivilprozessordnung

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §13 Abs3;

VwGG §14 Abs2;

VwGG §61 Abs1;

VwGG §62 Abs1;

ZPO §66 Abs1;

Rechtssatz

Ist dem Verfahrenshilfeantrag des Fremden - entgegen § 61 Abs. 1 VwGG iVm § 66 Abs. 1 ZPO - kein

Vermögensbekenntnis angeschlossen gewesen, so war vom Berichter (vgl. § 14 Abs. 2 VwGG) nach § 62 Abs. 1 VwGG

i V m § 13 Abs. 3 AVG unter Zustellung des Formblattes (Vermögensbekenntnisformulares) mit Setzung einer

Mängelbehebungsfrist vorzugehen.

Schlagworte

Verbesserungsauftrag BejahungPflichten bei Erteilung des Verbesserungsauftrages Frist
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